
Satzung

vom 1. Juni 1989

§1
Der Verein führt den Namen Fördererverein Jugendkunstgruppen
Leverkusen e.V. Sitz des Vere"ins ist. Leverkusen.

§2
Zweck des Vereins ist €sr den Jugendkunstgruppen der Stadt
Leverkusen zusätzliche Sach- oder Barmittel zur Verfügung zu
stellen. Sie dienen zur Anleitung von Kindern und Jugend-
lichen zu kreativer Beschäftigung. Außerdem wird der Verein
in der öffentlichkeit für die ZieIe der Jugendkunstgruppen
werben.

§3
Der Verein verfolgt. ausschließlich und unmit.telbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er ist
selbstlos tät.iqr €in eigenwirtschaftlicher Zveck besteht
nicht.

§4
Die Mittel sol-1en durch Beiträge und Spenden beschaffl
werden. Sie dürfen nur für den satzungsgemäßen Zweck
verwendet werden. Die Vereinsrnitglieder erhalten keine
sonstigen Zuwendungen aus lvlitteln des Vereins. Es darf keine
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sindr
oder durch unangemessene AufwandsenLschädigung oder Ver-
gütung begünstigt. werden.

§5
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittser-
kIärung erworben. Der Yorstand gibt die Aufnahmeerklärung
ab.
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§6
Die Mitqliedschaft erLischt:

durch Tod,
durch Austrittr der spätestens drei Monat.e vor Ablauf des
Geschäftsjahres schriftlich zu erklären ist,
durch Ausschluß aus wichtigem Grunde, über den Ausschruß
entscheidet der Vorstand.

§7
Die IlitgLieder zahlen einen Ittitgliedsbeitrag von mindestens
drei Deutsche Mark monatlich. Die Mindestbeit.ragshöhe kann
von der Mitgliederversammlung geändert werden. Der
Mit.gliedsbeitrag ist möglichst durch Lastschrifteinzug zu
l ei st.en

§B
Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlungr
b) der Vorstand.

§e
Beschlüsse des Vereins werden in der Mitgliederversammlung
gefaßt. Sie tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Jedes
FIitglied hat eine Stimme. Es kann zusäLzlich das Stimmrecht
für zwei nicht anwesende Ivlitglieder ausühen. Eine schrif t-
liche Vollmacht des Vertretenden ist erforderlich. Bei der
Beschlußfassung enlscheidet die einfache Mehrheit der
erschienenen und vertretenen Mitglieder, bei Stimmen-
gleichheit die des Vorsitzenden. Beschlüsse über die
Auflösung bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der
erschienenen und vertretenen lvlitglieder. Die Beschlüsse sind
zu prot.okollieren.

§10
Zur Jahreshauptversammlung ist mit Mindestfrist von drei
Wochen vom Vorstand schriftlich einzuladen. Bei der Tages-
ordnung sind mindestens folgende Punkte vorzusehen:
a) Bericht des Vorstandes ilber das abgelaufene Geschäfts-

jahr;
b) Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfer;
c ) Entlastung des Vorstandes.
In jedem zweiten Jahr werden der Vorstand und die Rechnungs-
prüfer neu gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

§11
Der Vorstand besteht aus:

dem Vorsitzenden,
dem stellvert.retenden Vorsitzendenr
dem Schatzmeisterr
dem Schriftführer,
und bis zu 2 Beisitzern.



Er regelL unter sich die Verteilung der Aufgaben.
Vorstand im Sinne des § 26 Absatz 2 BGB sind der Vorsitzende
und sein Stellvert.reter; jeder von ihnen hat Alleinver-
tretungsrecht.

§12
Der Vorstand faßt seine Beschlüsse in formlos einzube*
rufenden Sitzungen mit einfacher Stimmenmehrheit.. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit.zenden.
Zur Beschlußfassung ist die Mitr+irkung von mindestens drei
Vorstandsmitgliedern erforderlich.
Über die Vorstandsbeschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen 7

das von dem Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmit-
glied unterzeichnet vird. Zu jeder Vorstandssit.zung ist die
Leitung der Jugendkunstgruppen Leverkusen aLs Berater einzu-
laden.

§13
Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines hisherigen
Zweckes fäIIt das Vermögen des Vereins an die Stadt
Leverkusenr die es unmittelbar und ausschließ1ich für die
Förderung von Kindern und Jugendlichen zu ver\irenden hat.


